
Intuition ist Thema beim Lernkulturtag
Gengenbach (red/all). Um das Thema Intuition geht es beim 
nächsten Lernkulturtag für Unternehmer und Führungs-
kräfte am Freitag, 6. März, von 9.30 bis 17 Uhr im Barocksaal 
in Gengenbach am Campus der Hochschule Offenburg. Dabei 
soll den Fragen nachgegangen werden: Wie kann ich meine 
Intuition nutzen? Wie kann ich ihr vertrauen? Wie kann ich 
sie aktiv in einem Entscheidungsprozess einsetzen? Anmel-
dung unter www.lernraum-akademie.de

Offenburg (red/all). 
Die Agenda 2030 und  
der damit verbunde-
ne Umbau der Klinik- 
landschaft im in der Ortenaz 
war eines der Hauptthemen 
bei der Hauptversammlung 
der Linken Liste Ortenau (Li-
lo). Das geht aus einer Presse-
mitteilung der Liste hervor. 
Neben der Bestätigung von 
Yannik Hinzmann im Amt 
des Lilo-Sprechers, sei es um 
auch strategische Debatten 
gegangen.  

Hinzmann betonte laut 
Mitteilung, „dass man nun 
angesichts der exorbitan-
ten Kosten der Krankenh-
ausschließungen auch der 
Klima- sowie den Sozialbe-
wegungen im Ortenaukreis 
klarmachen müsse, dass der 
Kampf gegen die Agenda 2030 
auch ihr Kampf sein müsse“. 
Angesichts „der desaströ-
sen Politik der Kreisparteien, 
fahre man den Kreishaushalt 
für mehrere Jahre direkt an 
die Wand“, warnte er. Somit 
blieben für Klima- oder sozi-

alpolitische Ziele, wie einen 
kostengünstigeren und aus-
gebauten ÖPNV oder sozia-
len Wohnungsbau nur wenig 
Spielraum. 

Die Versammlung forderte 
den Kreistag der Mitteilung 
zufolge dazu auf, „endlich al-
le Zahlen für alle Bürger ver-
ständlich aufgelistet zu ver-
öffentlichen“. Diese müssten 
aufgeschlüsselt sein nach Ab-
teilungen und Klinik-Stand-
orten. 

Die Versammlung disku-
tierte ebenfalls den Einfluss 
der Bürgermeister auf die 
Kreispolitik. Klar sei, dass 
die Fallpauschalen, einge-
führt von SPD und Grüne im 
Jahr 2004, und die fehlenden 
Investitionen des Landes die 
Hauptursache für die katas-
trophale Gesundheitspolitik 
seien. Doch hätte der Orten-
aukreis mit einer moderaten 
Anhebung der Kreisumlage 
um ein bis zwei Prozent die 
Misere stark abschwächen 
können, heißt es in der Mit-
teilung. 

Linke Liste will gegen 
Agenda 2030 kämpfen
Haupversammlung befasst sich mit Klinikumbau

Wegen Vergewaltigung 
steht ein Hausarzt vor 
dem Offenburger Amts-
gericht. Er soll einer 
Patientin ohne medizi-
nische Notwendigkeit an 
die Brust gefasst und ihr 
mehrere Finger vaginal 
eingeführt haben. Ein 
Urteil gibt es noch nicht.

VON SANDRA BIEGERT

Offenburg. Ein 56-jähriger 
Hausarzt aus der südlichen Or-
tenau muss sich wegen Verge-
waltigung vor dem Offenbur-
ger Amtsgericht verantworten. 
Ihm wird vorgeworfen, seiner 
zum Tatzeitpunkt 55-jährigen 
Patientin am 7. Januar 2019 bei 
einer Check-up-Untersuchung 
an die entblößte Brust gefasst 
zu haben. Außerdem soll er 
sie aufgefordert haben, sich 
im Intimbereich frei zu ma-
chen und ihr später auf der Be-
handlungsliege mehrere Fin-
ger vaginal eingeführt haben 
– obwohl dies alles medizinisch 
nicht notwendig war. 

Die Geschädigte erlitt Blu-
tungen und Kratzer im Vaginal-
bereich, wie es in der von Staats-
anwalt Martin Seifert in der 
Verhandlung am Mittwoch ver-
lesenen Anklageschrift heißt. 
Zu einem Urteil ist es am ersten 
Verhandlungstag noch nicht ge-
kommen. Verteidiger Marc Kut-
schera hat einen Antrag auf das 
Einbringen weiterer Beweismit-
tel gestellt, dem von Richterin 
Ute Körner stattgegeben wur-
de. In einem Gutachten soll un-
ter anderem die Schuldfähigkeit 
geprüft werden, da der Ange-
klagte zum Tatzeitpunkt unter 
dem Einfluss von Medikamen-
ten oder Alkohol gestanden ha-
ben könnte.

Keine Aussage gemacht
Der Angeklagte wollte zum 

Tathergang keine Aussage ma-
chen und hat lediglich eine Er-
klärung mit Angaben zu seiner 
Person verlesen. Darin schil-
derte er seinen Weg zum Me-
diziner und seine schwere per-
sönliche Lage, da seine Frau 
und er selbst an einer schweren 

Depressionserkrankung leiden 
würden.  

Die Geschädigte war als 
Zeugin geladen und tritt in dem 
Prozess als Nebenklägerin auf. 
Sie erzählte, dass sie zu einer 
Routineuntersuchung zum An-
geklagten ging. Dieser sei seit 
etwa zwei Jahren ihr Haus-
arzt gewesen. „Ich sollte den 
Oberkörper frei machen, damit 
er mich abhören kann“, sagte 
sie. Dabei habe sie sich nichts 
gedacht, der Arzt sei ihr mit 
dem Kopf aber außergewöhn-
lich nahe gekommen. „Danach 
sollte ich die Hose und den Slip 
ausziehen“, erzählte sie weiter. 
Den Slip habe sie anbehalten 
und sich auf die Liege gelegt. 

Während der Behand-
lung habe sie an die Decke ge-
schaut und dann gespürt, wie 
ihr Arzt mit seinen Fingern 
in ihr „rumwühle“. „Ich war 
wie gelähmt vor Angst, irgend-
wann hatte ich dann so starke 
Schmerzen dass ich ,Aua, was 
tun Sie da‘ gerufen habe“, schil-
derte die Zeugin. 

Ihr sei das so unangenehm 
gewesen, dass sie aufgestanden 
und gegangen sei. Entgegen 

ihrer Aussage bei der Polizei 
schilderte sie vor Gericht, dass 
der Arzt ihr nicht beim Abhö-
ren, sondern auf der Behand-
lungsliege an die Brust gefasst 
und sie „gepfetzt“ haben soll. 

„Das war nicht normal“
Zu Hause bei ihrem Lebens-

gefährten sei sie dann sehr auf-
gewühlt gewesen, wie dieser in 
seiner Zeugenaussage bestätig-
te. „Ich fand es nicht normal, 
dass ein Arzt so etwas mit mir 
machen darf“, sagte die Ge-
schädigte. Sie sei noch einmal 
in die Praxis gefahren, um das 
zu klären. Einer Arzthelferin 
erzählte sie von dem Vorfall 
und fragte nach, ob gynäkolo-
gische Untersuchungen bei ei-
nem Check-up normal seien. 
Die Arzthelferin rief eine Kol-
legin, die bereits zu Hause war, 
hinzu. „Gehen Sie besser heim, 
sonst eskaliert hier alles“, soll 
diese dann zur Geschädigten 
gesagt haben. 

Die Arzthelferin konnte 
sich in ihrer Zeugenaussage 
nicht daran erinnern, warum 
sie das gesagt hat. „Hier waren 
alle mit der Situation überfor-

dert“, sagte sie. Sie hatte einen 
Freund des Arztes schon auf 
dem Weg in die Praxis hinzu-
gerufen. Warum sie das in die-
sem Moment für angemessen 
hielt, konnte sie auch nicht be-
antworten. 

Sie habe erst gedacht, bei
dem Notfall, wegen dem sie ge-
rufen wurde, handle es sich 
um ihren Chef. „Er war an dem
Tag anders als sonst“, sagten 
die Arzthelferinnen aus. Er sei
ruhiger gewesen und auffällig 
viel in seinem Zimmer geblie-
ben. Vor Gericht kam mehr-
mals die Frage auf, ob der An-
geklagte alkoholisiert gewesen
sein könnte – dazu konnte kei-
ner der Zeugen etwas sagen. 

Der Arzt habe einige Male 
versucht, bei der Geschädigten
anzurufen. Er habe sich „ent-
schuldigen wollen, dass er ihr 
wehgetan habe“. Am nächsten 
Tag ist die Geschädigte nach ei-
genen Angaben wegen Schmer-
zen beim Wasserlassen zu ih-
rer Gynäkologin gegangen,
die Kratzer in ihrem Vaginal-
bereich feststellte. Die Ärztin 
empfahl ihr, Anzeige zu erstat-
ten. 

„Situation hat alle überfordert“
Amtsgericht Offenburg: 56-jähriger Hausarzt wegen Vergewaltigung angeklagt / Urteil wurde vertagt

Hat ein Hausarzt seine Patientin sexuell missbraucht? Diese Frage wird vor dem Offenburger 
Amtsgericht verhandelt.   Archivfoto: Ulrich Marx

Offenburg (red/js). Für den 
Ortenauer Weinpfad, der aktu-
ell um zahlreiche neue Wein-
schleifen-Rundwege ergänzt 
wird, ist ein neuer umfangrei-
cher Wanderguide erschienen. 
Das geht aus einer Pressemit-
teilung des Landratsamts her-
vor. Die Neugestaltung sei im 
Rahmen eines Naturpark-För-
derprojekts gemeinsam vom 
Ortenaukreis, dem Landkreis 
Rastatt und dem Weinparadies 
Ortenau erarbeitet und finan-
ziert worden.

„War der Platz für Informa-
tionen im bisherigen Faltflyer 
begrenzt, so ist der neue Wan-
derguide mit 52 Seiten deut-
lich umfangreicher und nut-
zerfreundlicher“, sagt Sandra 
Bequier, Tourismusbeauftrag-
te des Ortenaukreises. „Op-
tik, Handhabung und Infor-
mationsumfang wurden im 
Zuge der Neugestaltung deut-
lich verbessert“, so die Tou-
rismusfachfrau weiter. Neben 
dem Textteil mit den bisheri-
gen Infos wie Wegeführung, 
Höhenprofile, Etappen- und 
Ortsbeschreibungen sowie 
Kontaktdaten von Weinbaube-
trieben enthalte das neue Wan-
derheft nun auch Informati-
onen zu den am Wegesrand 
liegenden Übernachtungsan-
geboten mit der Auszeichnung 
„Weinsüden-Hotels Baden-
Württemberg“ und „Haus der 
Baden-Württemberger Weine“. 

Außerdem sei das Layout der 
Übersichtskarten neu gestaltet 
worden. 

„Die größte Neuerung ist die 
Aufnahme der sogenannten 
Weinschleifen, die zur kom-
menden Saison ein neues High-
light entlang des Weinpfads bil-
den werden“, so Bequier. Die 
Weinschleifen seien kleinere 
Wein-Rundwege mit eigenem 
Logo entlang des Hauptweges, 
welche weitere Sehenswürdig-
keiten anbinden und den Wan-
derern so zusätzliche Optionen 
bieten. Alle Schleifen werden 
ab Frühjahr 2020 ausgeschil-

dert sein. Auch „Schwarzwäl-
der Genießerpfade“ wurden als 
Weinschleifen an den Ortenau-
er Weinpfad angebunden.

Sehr beliebt
Der rund 100 Kilometer lan-

ge Weinwanderweg, der von 
Gernsbach durch die Wein-
berge und Obstanlagen der 
Ortenau bis nach Diersburg 
führt, erfreue sich seit meh-
reren Jahrzehnten großer Be-
liebtheit. Der Weg sei stetig 
weiterentwickelt und verbes-
sert worden. Während die ur-
sprüngliche Route lediglich ei-

nen kleinen Teil der Ortenau 
abdeckte, wurde der Weg im
Jahr 2006 nach Norden und Sü-
den erweitert, heißt es weiter.
Der Ortenauer Weinpfad ver-
läuft seither durch die gesam-
te Ortenau und damit durch 
den Landkreis Rastatt und den
Ortenaukreis. Im Zuge der Er-
weiterung bekam der Fern-
wanderweg eine einheitliche 
Beschilderung in Form einer
roten Raute mit blauer Trau-
be und einen eigenen Wan-
derflyer, der kostenlos in den 
Touristinfos der Region, auf 
zahlreichen Messen und Groß-
veranstaltungen sowie über di-
verse Internetseiten vertrie-
ben wird, so das Landratsamt.

Der neue Wanderguide ist 
ab sofort kostenlos beim Land-
ratsamt Ortenaukreis, in den 
Touristinformationen entlang 
des Ortenauer Weinpfads und 
über die Tourismusinternetsei-
te des Landratsamts Ortenau-
kreis im Bereich Service/Pros-
pekte erhältlich. Auch die neu 
erschienene Broschüre „Viel
los im Paradies“ des Weinpa-
radies Ortenau mit Veranstal-
tungen rund um die Ortenauer
Weine gibt es ab sofort bei der 
Tourismusabteilung des Land-
ratsamts und beim Weinpara-
dies Ortenau.

Wanderguide beinhaltet neue Routen
52-seitiges Werk zum Ortenauer Weinpfad erschienen / Erstmals auch Informationen zu Hotels

  www.ortenau-tourismus.de

Der Wanderguide beinhaltet auch eine Route durch die Durba-
cher Weinberge.   Foto: Landratsamt Ortenauskreis/Hubert Grimmig

Offenburg (uh). Das Auto-
ren-Netzwerk Ortenau-El-
sass sowie der Förderverein 
der Mediathek Oberkirch lo-
ben wieder ihren Lesera-
be-Schreibwettbewerb für 
Schulkinder ab der 2. Klas-
se, Jugendliche und Erwach-
sene aus. Mitmachen können 
alle Altersgruppen aus der 
gesamten Ortenau, dem na-
hen Umland und aus dem El-
sass, die Lust am Schreiben 
und auch einen engen Bezug 
zu diesen Regionen haben. 

Über die Zulassung ent-
scheiden die Veranstalter. Die 
Teilnahme kann einzeln oder 
im Schulklassenverbund er-
folgen. Pro Person darf ein 
Text eingereicht werden. Ge-
meinsame Texte von mehr als 
zwei Personen sind nicht er-
laubt. 

Das Thema für die Kinder 
lautet: „Zirkus“, für Jugend-
liche und Erwachsene „Fett-
näpfchen“. Einzureichen 
sind selbst ausgedachte und 
geschriebene Geschichten, 
Märchen, Fantasy, Gedichte, 
Lieder (Text und Noten) und 
Comics auf Hochdeutsch und 
in Mundart (Badisch und El-
sässisch). Alle Texte inklusi-
ve Sprechblasentexte bei Co-
mics dürfen maximal 6000 
Zeichenneziehungsweise un-
gefähr drei handschriftliche 
Seiten lang sein. 

Die Einsendung der Texte 
(kein PDF) kann per E-Mail 
an die Adresse autorennetz-
werk.ortenau-elsass@t-on-
line.de erfolgen. Ausnahms-
weise kann die Einsendung 
auch auf dem Postweg erfol-
gen an: AutorenNetzwerk Or-
tenau-Elsass, Hansjakobstr. 
5 in 77704 Oberkirch. Jeder 
Einsendung ist ein Blatt mit 
Namen, kurzem Lebenslauf, 
Geburtsdatum plus Angabe 
des Alters in Jahren sowie 
Post- und E-Mail- Adresse 
und Telefonnummer beizufü-
gen. Minderjährige benötigen 
eine Teilnahmeerlaubnis von 
Erziehungsberechtigten. 

Einsendeschluss ist der 10. 
Mai 2020. Zu gewinnen sind 
kleine Geld- und Sachpreise, 
Urkunden und Trostpreise 
sowie ein oder mehrere Auf-
tritte als Überraschungsgast 
im Autoren-Netzwerk Orte-
nau-Elsass. 

Die Preisverleihungsfeier 
für Kinder findet am 27. Ju-
ni 2020 um 15 Uhr in der Me-
diathek Oberkirch statt. Die 
Preisverleihungsfeier für Ju-
gendliche und Erwachsene 
findet voraussichtlich im Sep-
tember 2020 statt. Zeit und 
Ort werden im Sommer be-
kannt gegeben. Weitere Infor-
mationen: www.autorennetz-
werk-ortenau.de und www.
editionblauestunde.com

Autoren-Netzwerk 
veranstalter Wettbewerb
Texte abgeben können Erwachsene und Kinder

Die Zukunft des Ortenau-Klinikums beschäftigte die Linke 
Liste Ortenau bei ihrer Hauptversammlung.  Foto: Ulrich Marx
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